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Bezirk VII Unterfranken



Ligabauftragter Klaus Meyer

Valentinusberg 9, 97816 Lohr a.Main

Tel/Fax.: 09352/4604

E-Mail: 1klausmeyer@gmx.de


Unterfrankenliga u. Pokalrunde       ( 12.3.10 )
§ 1 Allgemeines




1. Die Unterfrankenliga und die Pokalrunde sind Mannschaftswettbewerbe der Männer.

2. Über die Einführung und Auflösung entscheidet die Bezirksversammlung   

§ 2 Ligaausschuss

1. Das für die Angelegenheiten der Unterfrankenliga bzw. Pokalrunde  zuständige     Gremium ist der Ligaausschuss. Der Ligaausschuss setzt sich aus dem Bezirks-vorsitzenden, dem Ligabeauftragten und dem  Kampfrichterobmann zusammen.

2. Der Ligabeauftragte  organisiert und terminiert die Unterfrankenliga und die Pokalrunde. Er ist für deren Durchführung verantwortlich. Er beruft den Ligaausschuss ein, der über Streitfragen entscheidet.    

§ 3 Zuständigkeit 

1. Sitzungen werden nach Bedarf vom Ligabeauftragten einberufen.

2. Der Ligaausschuss entscheidet im Rahmen seiner Zuständigkeit in der Besetzung von mindestens 2 Mitgliedern, wobei alle geladen sein müssen.

3. Gegen die Entscheidung des Ligaausschusses kann der betroffene Verein bzw. die Kampfgemeinschaft innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung schriftliche Beschwerde beim Bezirksvorsitzenden einlegen. Über die Beschwerde entscheidet die Bezirksversammlung endgültig.  

4. Tagt der Ligaausschuss auf Antrag eines Vereines bzw. einer Kampfgemeinschaft, so ist eine Kaution von 75 Euro zu hinterlegen. Wird der Antrag vom Ligaausschuss zurückgewiesen, trägt der Verein/Kampfgemeinschaft  die Kosten (Reisekosten nach dem BJV Richtlinien) des Ausschusses.

§ 4 Teilnahmeberechtigung      

1. Teilnahmeberechtigt sind alle Judovereine  des Bezirkes Unterfranken, die Mitglied im   BJV sind.

2. Jeder Teilnehmer der Unterfrankenliga bzw. Pokalrunde hat seine während der Saison entstehenden Kosten selbst zu tragen. 

3. Die Startgebühr von 25 Euro für die Teilnahme ist auf das Konto Nr. 250 212 149, BLZ  790 500 00 Sparkasse Mainfranken Würzburg des Judobezirks Unterfranken einzuzahlen. Die Vereine haben ihre Ligateilnahme vier Wochen vor Liga- bzw. Pokalrundebeginn des jeweiligen Sportjahres dem Ligabeauftragten unter Vorlage des Einzahlungsnachweises der Startgebühr schriftlich zu melden. Nachmeldung ist bei Bezahlung der doppelten Startgebühr  möglich. Die anfallenden Kampfrichter-kosten teilen sich die Vereine am Tag der Veranstaltung. 

4. Tritt ein Verein/ Kampfgemeinschaft während der Liga  bzw. Pokalrunde aus, so werden alle Begegnungen mit diesen annulliert. Die Startgebühr wird nicht zurückerstattet. 

5. Tritt ein Verein /Kampfgemeinschaft zu einer angesetzten Begegnung nicht an, so hat er dem Ausrichter eine Ausfallentschädigung in Höhe von  25 Euro zu entrichten. Die Begegnung wird bei der Unterfrankenliga mit  6: 2 gewertet. Bei der Pokalrunde wird dies gesondert geregelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    
6.    Mannschaften der Unterfrankenliga  (Bestimmungen  für die Pokalrunde  werden  



    gesondert festgelegt):          

         Es kann eine Kampfgemeinschaft aus zwei Vereinen gebildet werden, dann aber ohne 

   zusätzliche Fremdstarter. Ein Verein muss als Ansprechpartner für die Kampfgemein-schaft verantwortlich sein und ist somit auch für den Bezirk und Ligaausschuss der       Ansprechpartner.   

7. Eine Mannschaft besteht aus 8 Einzelkämpfern und beliebig vielen Ersatzkämpfern. Sie          müssen auf der Wiegeliste stehen und können in ihrer , sowie auch in einer höheren  Gewichtsklasse antreten.  

8. Gekämpft wird in vier Gewichtsklassen : 2 x - 66 kg, 2 x  - 73 kg, 2 x – 81 kg, 

 2 x  +  81 kg.

9. Eine Mannschaft muss mit mindestens  4 Kämpfern antreten. Bei weniger als vier 

     Kämpfer gilt die Mannschaft als nicht angetreten.

10. Mindestgraduierung  der Kämpfer ist der Gelbgurt. 

11. Meldet ein Verein eine 2. Mannschaft, so  müssen vor Beginn der Runde die 

Kämpfer den einzelnen Mannschaften zugeordnet werden. 



12.Start in zwei Ligamannschaften eines Vereins : 

  Absolviert ein Kämpfer mehr als die Hälfte der maximal möglichen Kämpfe im      Sportjahr in der höheren Liga, erlischt die Startgenehmigung für die Unterfrankenliga und alle in der Liga erzielten Siege. Alle Siege sind mit „Ippon“ verloren zu werten. Das gilt auch bei Einsätze, die kampflos verlaufen. 

  Der betroffene Verein hat den Ligabeauftragten noch am gleichen Tag davon in Kenntnis zu setzen. Bei Nichtmeldung werden 25 Euro fällig.

13.Vereine die auch höherklassig kämpfen,  haben die Kampflisten der höheren Klasse  

dem Ligabeauftragten ( wegen Überprüfung des mehrmaligen Starts einzelner Kämpfer) zu übersenden    

§ 5  Mannschaftsliste

Vereine senden ihre Mannschaftsliste mit allen Kämpfern ( Fremdstarter mit          Startgenehmigung des Heimatvereins ) 3  Wochen vor Ligabeginn an den Ligabeauftragten. 

 § 6 Wettkampftage

Die Kämpfe werden am Freitagabend ausgetragen. Wiegen ist von 18.30 - 19 Uhr,

anschließend Kampfbeginn angesetzt. Ausweichen auf andere Wochentage ist nach 

Rücksprache mit dem Ligabeauftragten und Einverständnis der beteiligten Vereine möglich.

Der ausrichtende Vereine meldet nach der Veranstaltung, spätestens jedoch am    folgenden Tag  die Ergebnisse der Kämpfe dem Ligabeauftragten. Die Wettkampflisten sind am darauffolgenden Tage  zu übersenden.

§ 7 Aufstieg  

Berechtigt zur Teilnahme an den Aufstiegskämpfen zur Landesliga ist der Erste der Unterfrankenliga, sofern er die formellen Voraussetzungen zur Teilnahme an den Aufstiegskämpfen erfüllt. Erfüllt dieser die Vorraussetzungen nicht , so geht das Recht der Teilnahme an den nächstplatzierten Verein über. 

§ 8 Sonstiges 

  
Es gelten die Bestimmungen der Sportordnung  des BJV. 

Ligabeauftragter: Klaus Meyer                      Veitshöchheim , 12. 3. 2010 
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